
Satzung 

der Ortsgemeinde Salmtal 

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

Dtirb?ch -  Ortekern 

Auf Grund des § 142 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dez. 1986 (BGBI. I S. 

2253) und des Wohnungsbau-Erleichterungsgeset-zes (WoBauEr1G) vom 

17.'. Mai 1990 (BGB1. I S. 926) erläßt die Ortsgemeinde Salmtal 

folgende Satzung: 

‘-§ 1 

Festlegung des Sanierungsgebietes 

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche 

Mißstände vor.;Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanie-

rungsmaßnahmen verbessert oder umgestaltet werden. Das insgesamtC4. 

4,6 ha umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsge-
biet festgelegt und erhält die Kennzeichnung "  Dörbhch-

 

tt 

Das Sanierungsgebiet umfaßt alle Grundstücke lrundelegt9ilfän 

innerhalb deG im Lageplan(Maßstab 1 : 1.000) des Katasteramtes 

Wittlich abgegrenzten Bereich .Der Lageplan ist Bestandteil dieser 

Satzung und als Anlage beigefügt. 

2 

Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchge-

führt. Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vor-

schriften der §§ 152 bis 156 BGB ist ausgeschlossen. 
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• 



§ 3 

Genehmigungspflichten 

Die Vorschriften .des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige 

Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge finden Anwendung. 1 

Die Genehmigung für die Bestellung eines das Grundstück belasten-

den Rechtes im Sinne des § 144 Abs. .2 Nr. 2 BauGB wird allgemein 

erteilt. 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung wird gmeäß § 143 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekannt-

machung rechtsverbindlich. 

Salmtal, den 

Ortsgemeinde Saimtal 

(S) 

Ortsbürgermeister 
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